
2. Düsseldorfer Medizinstrafrechtstag
Brennpunkte des Arztstrafrechts

Eine Veranstaltung des Instituts für Rechtsfragen der Medizin Düsseldorf
und der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV

03. November 2011, Haus der Ärzteschaft, Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf

Programm

Donnerstag, 03.11.2011

10.30 – 10.45 Uhr Beginn, Begrüßung und einleitende Worte
Prof. Dr. Helmut Frister, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Rechtsfragen

der Medizin Düsseldorf

10.45 – 11.25 Uhr Das Bild des Arztes in der neueren strafgerichtlichen Rechtsprechung

Dr. Michael Lindemann, Akad. Rat a.Z. Universität Düsseldorf

11.25 – 11.40 Uhr Diskussion

11.40 – 12.20 Uhr Abrechnung privatärztlicher Leistungen – Die Auslegung der GOÄ im Strafverfahren

Rechtsanwalt Dr. Matthias Dann, LL.M., Wessing & Partner, Düsseldorf

12.20– 12.35 Uhr Diskussion

12.35 – 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 – 14.10 Uhr Wann ist die ärztliche Leistung vollwertig? – Neues zum Schadensbegriff des § 263 StGB

OStA Renate Wimmer, Staatsanwaltschaft München I

14.10 – 14.25 Uhr Diskussion

14.25 – 15.05 Uhr Verteidigungsstrategien in Arztverfahren – auch im Hinblick auf Folgeverfahren

Rechtsanwalt Dr. Patrick H. Teubner, Krause Lammer Wattenberg Rechtsanwälte, Berlin

15.05 – 15.20 Uhr Diskussion

15.20 – 15.35 Uhr Kaffeepause

15.35 – 16.15 Uhr Zytostatika-Herstellung durch Apotheken im Blickpunkt der strafrechtlichen Bewertung

Rechtsanwalt Dr. iur. Dr. med. Thomas Ufer, Dr. Halbe Rechtsanwälte, Köln

16.15 – 16.30 Uhr Diskussion

16.30 – 17.10 Uhr Der Vertragsarzt als Amtsträger und Täter der §§ 331 f. StGB ?
Dr. Christian Brand, Akad. Rat a.Z. Universität Konstanz

17.10 – 17.25 Uhr Diskussion

17.25 – 17.40 Uhr Schlusswort und Verabschiedung
Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel, Sozietät Dr. Rehborn, München

Für eine Fortbildungsbescheinigung ist der Nachweis von mindestens 10 Stunden / Jahr notwendig (§ 15 FAO). Abzüglich
der Pausen bietet diese Veranstaltung 5 ½ Stunden fachrelevante Fortbildung. Fortbildungspunkte für Ärzte können bei der
Ärztekammer Düsseldorf beantragt werden, sodass auch Mediziner an der Veranstaltung teilnehmen könnten.

TEILNEHMERBEITRAG

Die Teilnahmegebühr beträgt € 30,00 für Studenten, € 75,00 für Referendare, € 100,00 für LL.M. Studenten, € 150,00 für Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV, € 150,00 für Behörden, € 250,00 für Nichtmitglieder. Entsprechende Studentennachweise sind
der Anmeldung beizufügen. Im Tagungsbeitrag sind die Tagungsunterlagen, ein Mittagsimbiss sowie Kaffeepausen und Tagungsgetränke
enthalten.

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN IN DER NÄHE

Hotel Aleksandra, Kaiserswerther Straße 265, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0211-470650
Hilton Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20, Pempelfort, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0211-43770
Radisson BLU Scandinavia Hotel Düsseldorf, Karl-Arnold-Platz 5, 40474 Düsseldorf, Tel.: 0211-45530

INFORMATION UND SCHRIFTLICHE ANMELDUNG

Veranstaltungsbüro der Arbeitsgemeinschaft Medizinrechtrecht im DAV, DeutscheAnwaltAkademie-jurEvent, Herr Tobias Hopf,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel. 030/72 61 53-180, Fax 030/72 61 53-188
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Anm eldung (V . Nr . 93051-11)

O € 30,00 - Studenten

O € 75,00 - Referendare

O € 100,00 - LL.M. Studenten

O € 150,00 - Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV

O € 150,00 - Behörden

O € 250,00 - Nichtmitglieder

O Ich trete der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV bei.
(Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht setzt die Mitgliedschaft in einem
örtlichen Anwaltverein voraus.)

O Ich bin Mitglied im ______________________________________
Name des örtlichen Anwaltvereins

O Ich werde Mitglied im ______________________________________
Name des örtlichen Anwaltvereins

Stornierung
Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine etwaige Verhinderung. In diesem
Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 18,00. Sollte uns Ihre Absage bis fünf Tage vor Beginn der Veranstaltung
erreichen, ist die Hälfte der Tagungsgebühr zu zahlen. Sie zahlen die volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre Stornierung erst nach den
genannten Fristen erreicht.

Der Teilnehmerbeitrag ist bis zum ausgewiesenen Fälligkeitsdatum auf der Rechnung zu begleichen. Für kurzfristige Überweisungen vor
Veranstaltungsbeginn bitten wir den entsprechenden Überweisungsbeleg vor Ort vorzulegen. Wer diesen nicht vorweisen kann, ist von
der Teilnahme ausgeschlossen.

Anmeldung (bitte schriftlich) an:

Veranstaltungsbüro der
Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht

DeutscheAnwaltAkademie-jurEvent
Tobias Hopf
Littenstraße 11
10179 Berlin

Angaben des Teilnehmers:

Name, Vorname

Kanzlei / Mitgliedsnummer

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Unterschrift


